
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstückmangement 
 

Vorlage Nr. 483/09 
 
 

Betreff: 
 

Stadtsparkasse Rheine 
- Umbesetzung des Verwaltungsrats 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Rat der Stadt Rheine 15.12.2009 Berichterstattung

durch: 
Herrn Holtel 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
4 Finanzen 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des Integrierten Entwicklungs- 
und Handlungskonzeptes 
 

Kein Projekt des IEHK betroffen 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 Finanzierung  Ergänzende Darstellung 
Gesamtkosten 
der Maßnahme 

 
 

      € 

Objektbezogene 
Einnahmen 

(Zuschüsse/Beiträge) 

 

      € 

Eigenanteil 
 
 
 

      € 

Jährliche Folgekosten
 

 keine 
 

      € 

(Kosten, Folgekosten, Finanzierung, 
haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken, 
über- und außerplanmäßige Mittelbereit- 
stellung sowie Deckungsvorschläge) 

siehe Ziffer       der 
Begründung 

Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen 

 beim Produkt/Projekt       in Höhe von       € zur Verfügung. 

 in Höhe von       nicht zur Verfügung. 
 

mittelstandsrelevante Vorschrift 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 483/09 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Der Rat der Stadt Rheine wählt gemäß § 12 (4) des Sparkassengesetzes NRW 
(SpkG NRW) Herrn Alfred Holtel zum Verwaltungsratsmitglied bzw. Herrn Jörg 
Niehoff zu dessen persönlichen Vertreter. 
 
 
 
Begründung: 
  
Mit Schreiben vom 1. Dezember 2009 teilte die FDP-Fraktion mit, dass das bishe-
rige Mitglied im Verwaltungsrat Herr Theodor Tappe ausscheidet und sein bishe-
riger persönlicher Vertreter Herr Alfred Holtel zum ordentlichen Mitglied gewählt 
werden soll. Zu seinem persönlichen Stellvertreter soll Herr Jörg Niehoff gewählt 
werden. 
 
Gem. § 12 Abs. 4 Sparkassengesetz NRW wählt die Vertretung des Trägers, so-
fern ein Mitglied vor Ablauf der Wahlzeit ausscheidet, auf Vorschlag derjenigen 
Gruppe, von der die ausgeschiedene Person vorgeschlagen worden ist, einen 
Nachfolger. Schlägt diese Gruppe den bisherigen Stellvertreter vor, so ist in glei-
cher Weise ein neuer Stellvertreter zu wählen. 
 
 
Anlagen: 
 
Antrag der FDP-Fraktion vom 1. Dezember 2009 
 


